
 

 
 
 
 
 
Protokoll der Fragen und Gedanken aus dem Mitgliederforum 
Entwurf Berufsbild 
 
28. September 2022 
 
Der Vorstand stellt auf Grundlage einer Präsentation die grundlegenden Punkte DQR-
Niveau, die Entwicklung eines allgemeinen Zertifikats sowie die Überarbeitung der Ziele 
für die Praxisausbildung von Lerntherapeut*innen vor. 
Die in der Präsentation eingebrachten Schemata sind nicht Inhalte des Berufsbildes 
sondern dienen einer Verdeutlichung der Prozesse. 
  
Betont wird von Seiten des Vorstandes, dass alle Weiterentwicklungen im Prozess zu 
sehen sind. Mit dem Thema Berufsbild und insbesondere der Entwicklung eines 
allgemeinen Zertifikats werden sich alle Beteiligten noch im Verlauf der nächsten 
Monate intensiv beschäftigen. 
 
Diskussion zur Präsentation 
Antworten Vorstand in blau 
 
Folgende Fragen und Anmerkungen wurden eingebracht: 
 

o Für Grundschulpädagogik gibt es in den Bundesländern unterschiedliche 
Studienzeiten und somit Eingruppierungen in die DQR Niveaus. Es wird gebeten, 
hierzu eine Übersicht zu erstellen.  

o Diplomabschluss= Master im heutigen System 
o Zielniveau der Lerntherapie auf zwei DQR Stufen eingeordnet – was bedeutet 

das für die Bezahlung? Eine ungleiche Bezahlung gleicher Arbeit soll vermieden 
werden. Die zwei dargestellten Niveaus bilden die aktuelle Aus- und 
Weiterbildungsrealität ab. Es könnte ein Mittelwert verhandelt werden. 

o Was ist mit BVL-Abschluss. Aktuell gibt es Unterschiede im Umfang der 
Weiterbildungsordnungen von FiL und BVL. Welche Möglichkeiten bestehen, mit 
diesen Unterschieden in Zukunft umzugehen ist ein wichtiger Punkt in den 
anstehenden Gesprächen zwischen FiL und BVL. 

o Welche Auswirkungen haben die Niveaustufen des DQR. Die Niveaustufen 
beschreiben die Kompetenzen, die eine Person durch Ausbildung, Weiterbildung 
und Fortbildung erworben hat. Dies hat nicht unmittelbar aber mittelbar einen 
Einfluss auf finanzielle Verhandlungsprozesse.  

 



 

 
 
 
 
 
 
o Zertifikat sollte auch europaweit gedacht werden. Dazu ist der FiL im Kontakt 

z.B. mit dem BALDT aus Österreich. Auch muss hier bedacht werden, dass 
Lerntherapie in anderen Ländern teilweise anders definiert wird. Der Schweizer 
Verband SVLT definiert Lerntherapie eher als ein Coaching ohne eine 
fachdidaktische Expertise Mathe/Deutsch. Für uns sind hier die Leitlinien 
grundlegend. Es besteht nun eine Chance, Standards zu definieren, die für alle 
dann gelten und eingehalten werden müssen. 

o Praxisausbildung sollte in den Aus- bzw. Weiterbildungseinrichtungen 
stattfinden. Das wäre wünschenswert, bildet aber nicht die Realität ab. Einige 
Einrichtungen bieten eine begleitende Praxisausbildung an 
(Therapieeinrichtung). Hiermit können aber nicht alle Lerntherapeut*innen in 
Aus- bzw. Weiterbildung aufgefangen werden. Auch ist es häufig gewünscht, die 
Praxisanteile am Wohnort zu absolvieren (z.B.  um sich ggf. einen Arbeitsplatz 
aufzubauen).  

 
Diskussion zum Entwurf Berufsbild (bis Punkt 4.1.) 
 
Anmerkungen Vorstand: Einige Punkte müssen noch eingebracht werden in den 
Entwurf und konnten noch nicht abschließend in den Verbänden besprochen werden:  
Punkt ethische Grundlagen, Punkt Was ist Lerntherapie (vor Punkt 1) 
Punkt Abgrenzung zu anderen Berufen (nach Punkt 4), Einarbeitung von 
Tätigkeitsfeldern der LT (in Punkt 2), Einarbeitung der Arbeit mit komorbiden 
Störungen, Ergänzung der therapeutischen Arbeit/Methodik (in Punkt 1, 1.2. oder im 
Punkt Was ist Lerntherapie?) 
 

o Punkt 1.1: Lerntherapeut*innen führen Lern- und Leistungsdiagnostik für die 
Therapieplanung durch  

o Punkt 2.1.: multiprofessionelle Teams sollte besser beschrieben werden: 
multiprofessionelle Zusammenarbeit  

o Punkt 2.2.: „Verpflichtung“ zur Teilnahme am Hilfeplangespräch noch klären 
o Punkt 4.1.: Voraussetzung ist aktuell in der Regel ein Ausbildungsabschluss auf 

Niveaustufe 6  
 
  



 

 
 
 
 
 
 

4.1.: In diesem Punkt sind bewusst noch keine Unterrichtsumfänge der 
Weiterbildungen BVL/FiL aufgeführt, da hier noch Gespräche stattfinden 
müssen. 
 
Ziel ist eine Entwicklung eines allgemeinen Zertifikats bis 2024. Alle bis dahin 
gültigen Zertifikate sollen mit Übergangslösungen und Bestandschutz 
mitgedacht werden. Zukünftig sollen dann die ausgegebenen Zertifikate von 
Weiterbildungseinrichtungen oder Masterstudiengänge zentral eingereicht 
werden- das Antragswesen gibt es aktuell im FiL auch schon für das FiL 
Zertifikat. 

 
o Wie sieht es mit der Rezertifizierung aus?  

 
Eine Rezertifizierung gibt es im FiL seit 2015. Seit 2015 werden alle Zertifikate 
befristet auf vier Jahre vergeben. In diesen vier Jahren müssen Fortbildungen 
im Umfang von 100 Unterrichtseinheiten sowie ein Arbeiten unter Supervision 
nachgewiesen werden, um ein neues Zertifikat zu erhalten. Nähere Infos dazu: 
Rezertifizierung im Mitgliederbereich. 
 
Der Prozess der Rezertifizierung ist ein bedeutendes Qualitätsmerkmal und soll 
hier auch noch einmal festgeschrieben werden. Zukünftig sind somit alle 
Lerntherapeut*innen zu einem Nachweis einer fachlichen Weiterentwicklung 
verpflichtet. Da insbesondere die begleitende Supervision in der therapeutischen 
Arbeit eine große Bedeutung hat, möchten wir zukünftig einen 
Supervisionsanteil von 10 Einheiten/Jahr einbringen.  

 
 
 
 
 
 
 


